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Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates hat diesem empfohlen, den Vermittlungsausschuss nach Art. 77 Abs. 2 GG einzube-

rufen und zu verlangen, das sog. Wachstumschancengesetz neu zu verhandeln (BR-Drs. 588/1/23 vom 21.11.2023). Der Wirt-

schaftsausschuss führt aus, dass Art. 13 Nr. 13 (§§ 138l, 138m, 138n AO) gestrichen werden sollte. Anerkannt wird das Wachs-

tumschancengesetz als ein erster Schritt zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen in

Deutschland. Allerdings sei Art. 13 Nr. 13 (Einfügung neuer §§ 138l bis 138n in die Abgabenordnung) zu streichen. Nach den

neuen §§ 138l bis 138n AO soll eine neue Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen geregelt werden. Mit

deutlichen Worten werden diese Paragrafen rundherum abgelehnt. Erfahrungen mit der bereits bestehenden Mitteilungs-

pflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen zeigten, dass sie sowohl bei Unternehmen, Steuerberatern und anderen

Intermediären als auch bei der Finanzverwaltung erheblichen bürokratischen Aufwand verursachten. Sie bringen jedoch kei-

nen nennenswerten Nutzen in Form eines Erkenntnisgewinns über unerwünschte Steuergestaltungen. Insoweit sei zu erwar-

ten, dass das Missverhältnis von Aufwand und Ertrag bei der Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen noch

deutlich größer ausfalle, als bei der bereits bestehenden Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen.

Der mit der neuen Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen verbundene bürokratische Aufwand stünde zu-

dem in eklatantem Widerspruch zu dem Ziel des Wachstumschancengesetzes, die Unternehmensbesteuerung in Deutschland

zu vereinfachen und Steuerbürokratie abzubauen. Dieser Empfehlung ist der BR in seiner Sitzung am 24.11.2023 gefolgt und

hat das Wachstumschancengesetz an den Vermittlungsausschuss verwiesen. Zudem bemängelt der BR, dass die umfangrei-

chen Änderungsvorschläge im Gesetzgebungsverfahren keinen Eingang gefunden haben.

Entscheidungen
BFH: Aufteilung des Ersatzwirtschaftswer-

tes für Zwecke der Ermittlung des einfa-

chen gewerbesteuerrechtlichen Kürzungs-

betrages

Bei der Bestimmung des einfachen Kürzungsbe-

trages gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 des Gewerbesteu-

ergesetzes ist der nach § 126 Abs. 2 des Bewer-

tungsgesetzes maßgebende Ersatzwirtschafts-

wert im Verhältnis der eigenen Fläche zu der ge-

pachteten Fläche anzusetzen.

BFH, Urteil vom 12.10.2023 – III R 34/21
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BFH: Anonymitätsgrundsatz und Überden-

kungsverfahren in der schriftlichen Steuer-

beraterprüfung

1. § 18 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung zur Durch-

führung der Vorschriften über Steuerberater,

Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsge-

sellschaften (DVStB) ist mit höherrangigem (Ver-

fassungs-)Recht vereinbar. Insbesondere gebietet

der prüfungsrechtliche Grundsatz der Chancen-

gleichheit unter besonderer Berücksichtigung

des Verbots geschlechtsspezifischer Diskriminie-

rung aus verfassungsrechtlichen Gründen kein

anonymisiertes Kennzahlensystem für die Durch-

führung der schriftlichen Steuerberaterprüfung

(Bestätigung des Senatsbeschlusses vom 08.05.

2014–VII B 41/13).

2. Das in § 29 DVStB vorgesehene Überden-

kungsverfahren erfordert eine eigenständige

und unabhängige Überprüfung durch die hierfür

zuständigen Prüfer. Eine gemeinsam abge-

stimmte Überdenkung von Klausuren durch eine

Prüfermehrheit ist – anders als eine „offene“

Überdenkung – unzulässig. Eine Abstimmung

und Beratung über die zu vergebende Note ist

allenfalls im Nachgang zu einer schriftlichen Fi-

xierung des Ergebnisses des jeweiligen Über-

denkens zulässig (Anschluss an Beschluss des

Bundesverwaltungsgerichts – BVerwG – vom

09.10.2012 – 6 B 39.12; BVerwG-Urteil vom

10.04.2019 – 6 C 19.18).
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FG Rheinland-Pfalz: Eilanträge zur Grund-

stücksbewertung nach dem neuen Grund-

steuer- und Bewertungsrecht

Der 4. Senat des FG Rheinland-Pfalz hat am

23.11.2023 in zwei Verfahren des einstweiligen

Rechtschutzes (Az. 4 V 1295/23 und 4 V 1429/

23) zu den Bewertungsregeln des neuen Grund-

steuer- und Bewertungsrechts entschieden, dass

die Vollziehung der dort angegriffenen Grund-

steuerwertbescheide wegen ernstlicher Zweifel

an der Rechtmäßigkeit auszusetzen ist.

1. Dem ersten Streitfall lag eine Grundsteuer-

wertfeststellung für ein Einfamilienhaus mit ei-

ner Wohnfläche von 72 Quadratmetern zugrun-

de. Nach dem Vortrag der Antragstellerin sei das

Haus im Jahr 1880 errichtet, seit Jahrzehnten

unrenoviert und noch mit einer Einfachvergla-

sung der Fenster versehen. Daher sei der gesetz-

lich normierte Mietwert pro Quadratmeter über-

höht. Der Bodenrichtwert für das 351 Quadrat-

meter große Grundstück war durch den zustän-

digen Gutachterausschuss mit 125 Euro pro

Quadratmeter ermittelt worden. Das Finanzamt

wandte dennoch den gesetzlich normierten

Mietwert an und stellte den Grundsteuerwert für

die gesamte Immobilie zum Stichtag 1.1.2022

auf 91 600 Euro fest.

Der zweite Streitfall betraf eine Grundsteuerwert-

feststellung für ein Einfamilienhaus mit einer

Wohnfläche von 178 Quadratmetern, das im Jahr

1977bezugsfertigerrichtetwurde.DerBodenricht-

wert für das 1 053 Quadratmeter große Grund-

stück war durch den zuständigen Gutachteraus-

schuss mit 300 Euro pro Quadratmeter ermittelt

worden.NachdemVortragderAntragstellerkönne

dieser Bodenwert jedoch nur mit einem Abschlag

von 30 % angewandt werden, weil ihr Grundstück

aufgrund einer Bebauung in zweiter Reihe, der

Grundstückserschließung nur durch einen Privat-

weg und wegen einer besonderen Hanglage nur

eingeschränkt nutzbar sei. Das Finanzamt berück-

sichtigte den Bodenrichtwert gleichwohl ohne

Abschlag und stellte den Grundsteuerwert für die

gesamte Immobilie zum Stichtag 1.1.2022 auf

318 800Euro fest.

2. Nach den Regelungen des Bewertungsgeset-

zes im sog. Bundesmodell der Grundsteuer, das

in Rheinland-Pfalz und zehnweiteren Bundeslän-

dern Anwendung findet, wird die Bemessungs-

grundlage für die Grundsteuer, die ab dem

1.1.2025 von den Gemeinden erhoben werden

wird, ganz wesentlich durch die Feststellung des

Grundsteuerwerts auf den 1.1.2022 vorbestimmt.

Diese Feststellung erfolgt durch eigenständige,

sog. Grundlagenbescheide des Finanzamts, so-

dass Einwände gegen die Höhe der Bemessungs-

grundlage der künftig erhobenen Grundsteuer

insofern nur gegen diese Grundsteuerwertbe-

scheide vorgebracht werden können.

3. Das FG setzte mit den beiden Eilbeschlüssen

vom 23.11.2023 die Vollziehung des gegenüber

den Antragstellern ergangenen jeweiligen Grund-

steuerwertbescheids aus, weil nach summarischer

Prüfung ernstliche Zweifel sowohl an der einfach-

rechtlichenRechtmäßigkeit dereinzelnenBeschei-
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